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1. Einleitung 
 
1.1 Anlass und Ziel der Planaufstellung 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Graal-Müritz hat nach pflichtgemäßen Ermes-
sen in ihrer Sitzung am 17.12.2020 dem Antrag zur 2. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 23-05 „Bahngelände“ und zur Einleitung des Bauleitplanverfahrens zuge-
stimmt. Der Beschluss zur Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23-
05 für den Bereich „Bahngelände“ wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung 
am 29.07.2021 gefasst.  
 
Der Ursprungsbebauungsplan für Flächen des ehemaligen Bahngeländes wurde im 
Jahr 2009 aufgestellt, nachdem die rechtskräftige Entwidmung von Bahnbetriebszwe-
cken (Freistellungsbescheid des Eisenbahn-Bundesamt nach § 23 Allgemeines Eisen-
bahngesetz (AEG) vom 05.02.2007) erfolgt ist. Im Jahr 2012 erfolgte die Aufstellung 
der 1. Änderung. 
 
Ziel für das Plangebiet war und ist die überwiegende Entwicklung als Wohnstandort. 
Der bestehende Lebensmittelmarkt wurde einschließlich einer kleinen Erweite-
rungsoption planungsrechtlich gesichert. Für den zugehörigen Stellplatz sollten die Vo-
raussetzungen für eine Umgestaltung in eine kompaktere, in südliche Richtung aus-
gedehnte Anlage geschaffen werden. Ein Teil dieser ursprünglichen Stellplatzfläche 
wird nicht benötig und wurde daher im Rahmen der 1. Änderung als Allgemeines 
Wohngebiet festgesetzt. Darüber hinaus erfolgte in der 1. Änderung eine geringfügige 
Erweiterung der Baufenster an der Bahnhofsstraße sowie eine planungsrechtliche Lö-
sung der Stellplatzordnung des ansässigen Restaurants. Die zulässige Bebauung soll 
einen Beitrag zur allgemeinen Ortsbildentwicklung liefern und wurde entsprechend 
straff geregelt. 
 
Mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23-05 soll dem derzeit erhöhten Wohn-
raumbedarf in Graal-Müritz durch eine Erhöhung des zulässigen Maßes der Nutzung 
Rechnung getragen werden und damit eine städtebauliche Verdichtung planungs-
rechtlich vorbereitet werden. Die verkehrliche Erschließung der Bebauung in der zwei-
ten Reihe wird neu geregelt. 
Angedacht ist nun eine Mehrfamilienhausbebauung an der Bahnhofsstraße mit einer 
größeren Anzahl von Miet- bzw. Eigentumswohnungen. 
 
Die Aufstellung der Ursprungsplanung sowie der 1. Änderung erfolgten im beschleu-
nigten Verfahren nach § 13a BauGB. Die vorliegende 2. Änderung wurde ebenfalls im 
beschleunigten Verfahren aufgestellt. 
 
1.2 Lage und Geltungsbereich 
 
Die Gemeinde Graal-Müritz liegt im Nordosten des Landkreises Rostock, nordöstlich 
der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Das Plangebiet der Ursprungsplanung be-
zieht sich auf Flächen südlich der Bahnhofsstraße (Landesstraße L 22) und des Graa-
ler Landwegs zwischen der Einmündung „Zur Jugendherberge“ und dem ehemaligen 
Prellbock. 
 
Der Geltungsbereich der 2. Änderung mit einer Größe von etwa 0,8 ha bezieht sich 
auf Teile der Baugebiete WA 1 und WA 2 der Ursprungsplanung.  
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Abbildung 1: Lage des Plangebietes auf Grundlage des Luftbildes mit ALK (© GeoBasis DE/M-V 2021) 

 
 
1.3 Flächennutzungsplan, Planungsrecht und Raumordnung 
 
Die Gemeinde Graal-Müritz verfügt über einen wirksamen Flächennutzungsplan, in der 
Fassung der 1. Änderung. Der Flächennutzungsplan stellt für den Geltungsbereich 
südlich der Bahnhofstraße Wohnbauflächen (W 15a) und für die ehemaligen Bahn- 
und Bahnhofsflächen Flächen für die Bahn dar. Diese nachrichtliche Übernahme der 
Flächen für die Bahn kann mit der Entwidmung des Bahngeländes entfallen.  
Zur Berücksichtigung des Entwicklungsgebotes ist der Flächennutzungsplan im Zuge 
der Berichtigung gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB anzupassen. 
 
Planungsrechtliche Grundlagen für die Erarbeitung der Satzung sind: 
 

- das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des 
Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147), 

- die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802), 

- die Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I 
S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 1802), 

- die Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V S. 344), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 1033), 
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sowie die sonstigen planungsrelevanten, zum Zeitpunkt der Planaufstellung gültigen 
Gesetzesvorschriften, Erlasse und Richtlinien. 
 
Die in der Satzung genannten Gesetze und Richtlinien können im Bauamt der Ge-
meinde Graal-Müritz, Ribnitzer Straße 21 in 18181 Graal-Müritz, während der Öff-
nungszeiten eingesehen werden. 
 
Als Plangrundlagen dienen der Lage- und Höhenplan, Kataster- und Vermessungsamt 
des Landkreises Rostock, Bad Doberan, Stand: Mai 2016; die topographische Karte 
im Maßstab 1:10.000, Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern, 
© GeoBasis DE/M-V 2021 sowie eigene Erhebungen. 
 
Die vorliegende 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23-05 wird im beschleunigten 
Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt. Das Instrument des beschleunigten Ver-
fahrens für Bebauungspläne der Innenentwicklung dient der Wiedernutzbarmachung 
von Brachflächen, der Nachverdichtung eines innerstädtischen Bereiches und anderer 
Maßnahmen der Innenentwicklung. Im Geltungsbereich werden mit der vorliegenden 
Änderung u.a. die Wiedernutzbarmachung von Brachflächen sowie die Nachverdich-
tungen mit einer zulässigen Grundfläche von weniger als 20.000 m² planungsrechtlich 
vorbereitet.  
Mit der Planung werden keine Vorhaben vorbereitet, die einer Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen oder für die Anhaltspunkte für eine 
Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und der Schutzzwecke von Natura-2000 Gebie-
ten (europäische Schutzgebiete: FFH- und Vogelschutzgebiete) bestehen. Des Wei-
teren bestehen keine Anhaltspunkte für Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung 
der Auswirkungen schwerer Unfälle (im Sinne des § 50 Satz 1 Bundesimmissions-
schutzgesetz).  
Im beschleunigten Verfahren entfällt die Notwendigkeit der Erstellung eines formalen 
Umweltberichts nach § 2 Abs. 4 BauGB. Trotzdem sind die Umweltbelange, u.a. in 
Bezug auf den Gehölz- und Artenschutz, angemessen zu berücksichtigen. 
 
Mit dem Entwurf des Bebauungsplanes, der ebenfalls in der Sitzung der Gemeinde-
vertretung am 29.07.2021 gebilligt wurde, wurde die Behörden- und Öffentlichkeitsbe-
teiligung durchgeführt. Seitens der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen abge-
geben. Aus den Stellungnahmen der betroffenen Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange ergaben sich keine wesentlichen Änderungen. Jedoch wurden Kon-
kretisierungen vorgenommen sowie Hinweise aufgenommen, diese betreffen: 

- den Ausschluss von weichen Bedachungen, 
- die Lärmschutzfestsetzungen – Maßnahmen gegenüber dem Verkehrslärm für 

das Gebiet WA 1.1 und nördliche Bereiche des Gebietes WA 2.1 sowie 
Maßnahmen zum Schutz der Obergeschosse im westlichen Bereich des 
Gebietes WA 2.1, 

- die Aufnahmen von Hinweisen als Auflagen aufgrund der Lage innerhalb der 
Trinkwasserschutzzone II, die im Rahmen der weiterführenden Planungen und 
Baumaßnahmen zu berücksichtigen sind, 

- die Aufnahme eines Schutzbereiches einer Rohwasserleitung, 
- die Darstellung einer Hausanschlussleitung. 

 
Die Gemeinde ist nach dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mittleres Meck-
lenburg/Rostock (RREP MMRLVO MV vom 22. August 2011) als Grundzentrum fest-
gelegt. Durch die zentralörtlichen Einstufung kann die Gemeinde GraalMüritz über 
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den im RREPProgrammsatz Z 4.1 (2) definierten dreiprozentigen Eigenbedarf hinaus 
Wohnbauflächen entwickeln.  
 
Die Grundkarte des RREP weist für das Plangebiet und darüber hinaus ein Vorbe-
haltsgebiet Tourismus entsprechend RREPProgrammsatz (G 3.1.3 (1)/(2) (RREP: 
Tourismusschwerpunktraum an der Küste) und ein Trinkwasserschutzgebiet aus. 
Die Planung stellt auf die Nachverdichtung/-nutzung von ungenutzten Stellplatz- bzw. 
überwiegenden Brachflächen ab und entspricht damit den RREP-Programmsätzen Z 
4.1 (3), Innen- vor Außenentwicklung. 
 
Das zuständige Amt für Raumordnung und Landesplanung hat in seiner Stellung-
nahme zum Entwurf dieses Bebauungsplanes mitgeteilt, dass nach Abwägung aller 
raumordnerischen Belange festgestellt werden kann, dass die mit der Planung für den 
Geschosswohnungsbau vorzubereitende Bauflächen mit den Erfordernissen der 
Raumordnung vereinbar sind und aus regionalplanerischer Sicht ausdrücklich begrüßt 
werden. 
 
 
2. Planungskonzept 
 
2.1 Ausgangssituation 
 
Der Geltungsbereich der 2. Änderung liegt südöstlich der Bahnhofsstraße (Landes-
straße L 22). Begrenzt wird das Plangebiet im Nordosten durch die Grundstücksflä-
chen eines Restaurants, im Südosten durch Grundstücke mit Wohnbebauung sowie 
im Westen durch einen Lebensmittelmarkt mit Stellplatzflächen. 
 
Die Flächen im Änderungsbereich, unmittelbar südwestlich der Bahnhofsstraße, sind 
überwiegend als Stellplatzflächen ausgebaut und befestigt, wobei nur der westliche 
Bereich tatsächlich als Stellplatz für den ansässigen Lebensmittelmarkt dient. Nord-
östlich der ungenutzten Stellplatzflächen schließen sich Flächen mit Einzelbäumen 
und Sträuchern sowie eine befestigte Wendeschleife an. Nördlich an den Änderungs-
bereich grenzt direkt ein ausgebauter Fußweg an. 
 
Die rückwärtig zur Bahnhofstraße gelegenen Flächen stellen sich aktuell überwiegend 
als Brachfläche dar. Bereits vor längerer Zeit wurden die Gleisanlagen zurückgebaut 
sowie die Flächen des ehemaligen Bahnhofes beräumt. Daran grenzen außerhalb des 
Plangebietes Grundstücke mit Wohnbebauung an. 
 

 
Abbildung 2: Blick vom Lebensmittelmarkt in das Plangebiet 
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Abbildung 3: Blick vom Parkplatz des Lebensmittelmarktes in Richtung Restaurant 

 
Für den Änderungsbereich besteht der Bebauungsplan Nr. 23-05 in der Fassung der 
1. Änderung aus dem Jahr 2012 (siehe nachfolgende Abbildung). 
 

 
Abbildung 4: Teil A - Planzeichnung des Bebauungsplanes Nr. 23-05 in der Fassung der 1. Änderung 
mit Kennzeichnung des Bereiches der 2. Änderung (Gemeinde Graal-Müritz, Bürogemeinschaft für 
Stadt- und Dorfplanung, BSD, Rostock) 

 
Das Plangebiet liegt innerhalb der Schutzzone II der Grundwasserfassung Graal - Mü-
ritz.  
 
2.2 Städtebauliches Konzept und Ziele der Änderung 
 
Bereits mit dem Bebauungsplan Nr. 23-05 in der Fassung der 1. Änderung ist die Ent-
wicklung für eine überwiegende Wohnnutzung planungsrechtlich geregelt. Dieses 
grundsätzliche Ziel bleibt von der 2. Änderung unberührt. Um jedoch der Nachfrage an 
Wohnungen/Wohnbauland in Graal-Müritz gerecht zu werden, soll eine stärkere bau-
liche Verdichtung erfolgen. 
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Die Baugebiete innerhalb des Bereiches der 2. Änderung werden mit WA 1.1 und 
WA 2.1 bezeichnet, da für die verbleibenden Baugebiete WA 1 und WA 2 im Osten 
des ursprünglichen Plangebietes die ursprünglichen Festsetzungen bestehen bleiben. 
 
Die im Rahmen der 2. Änderung getroffenen Festsetzungen ersetzen für den Bereich 
der 2. Änderung alle Festsetzungen der 1. Änderung sowie des Ursprungs-Bebau-
ungsplanes Nr. 23-05. 
 
Die verkehrliche Erschließung erfolgt über die Bahnhofsstraße bzw. über die Herstel-
lung einer neuen Planstraße. 
 
Dem Planungsziel entsprechend werden Allgemeine Wohngebiete nach § 4 BauNVO 
(Baugebiete WA 1.1 und WA 2.1) festgesetzt. Die Baugebiete dienen damit überwie-
gend dem Wohnen. In den Allgemeinen Wohngebieten (WA) sind sonstige nicht stö-
rende Gewerbebetriebe, Gartenbaubetriebe und Tankstellen nach § 4 Abs. 3 BauNVO 
auch ausnahmsweise (gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO) nicht zulässig. Gemäß § 1 
Abs. 9 BauNVO wird bestimmt, dass Ferienhäuser und Ferienwohnungen i.S.v. § 13a 
BauNVO unzulässig sind. Die störende Wirkung solcher Betriebe und Einrichtungen 
bzw. des damit verbundenen Verkehrs wird als nicht vereinbar mit den vorgesehenen 
Nutzungen beurteilt. Die Nutzung als Ferienwohnung oder Ferienhaus wird ausge-
schlossen, um Wohnraumangebote für das Dauerwohnen schaffen zu können. 
 
Ziel für das Baugebiet WA 1.1, direkt südlich der Bahnhofstraße, ist es, anstelle von 
zwei einzelnen Baufeldern ein zusammenhängendes Baufeld festzusetzen. Damit wird 
für künftige Bauherren ein Spielraum für die Anordnung einer Bebauung, vorrangig 
Wohnungen in Mehrfamilienhäusern, geschaffen. Die maximal zulässige Traufhöhe 
wird von 6,70 m auf 9,50 m erhöht und ist nun mit mindestens 5,80 m bis maximal 
9,50 m zulässig. Damit ist eine dreigeschossige Bebauung, die als maximal zulässig 
festgesetzt ist, möglich. Die zulässige Oberkante des Gebäudes wird weiterhin mit ma-
ximal 13,70 m bestimmt.  
 
Die Dächer im Baugebiet WA 1.1 sind als Sattel-, Walm- oder Zeltdächer mit symmet-
risch zur Gebäudelängsachse ausgebildeten Hauptdachflächen und einer Dachnei-
gung zwischen 35° und 45° herzustellen. Die Hauptfirstrichtung ist parallel der Bahn-
hofsstraße festgesetzt, damit werden aus ortsgestalterischen Gründen die Dachfor-
men sowie die Gebäudestellung des angrenzenden baulichen Bestandes aufgenom-
men. 
 
Die Gemeinde Graal-Müritz weicht von den Orientierungswerten für Obergrenzen zum 
Maß der Nutzung des § 17 BauNVO ab und lässt mit 0,6 eine höhere Grundflächenzahl 
(GRZ) für das Baugebiet WA 1.1 zu. Mit der Realisierung einer stärkeren baulichen 
Verdichtung sollen in diesem städtisch geprägten Bereich Wohnraumangebote, auch 
insbesondere für nachgefragten Mietwohnraum, geschaffen werden. Die Hauptnut-
zung soll die Wohnnutzung sein.  
 
Es soll allerdings keine durchgehende Riegelbebauung, sondern mindestens zwei Ge-
bäude innerhalb des Baufeldes errichtet werden. Daher gilt für das Baugebiet WA 1.1 
die abweichende Bauweise. Die Gebäude sind mit seitlichem Grenzabstand, jedoch 
abweichend von der offenen Bauweise mit einer maximalen Gebäudelänge von 30,0 m 
zu errichten. Mit dieser Festsetzung wird ausgeschlossen, dass die festgesetzte Bau-
grenze vollständig in ihrer Länge und somit mit einem sehr langen Gebäudekörper 
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bebaut wird. Es wird trotz der Nachverdichtung das städtebauliche Ziel einer eher auf-
gelockerten Bebauung erreicht. Mit Festsetzung der überbaubaren Fläche wird für die 
künftigen Bauherren ein Rahmen geschaffen, in dem dann unter Berücksichtigung der 
Grundflächenzahl ein gewisser Spielraum für die Gebäudeanordnung besteht. 
 
Für eine Tiefgarage sind aufgrund der Lage innerhalb der Trinkwasserschutzzone II 
zwingend die Auflagen der unteren Wasserbehörde, siehe Kap. 2.5, zu berücksichti-
gen.  
Wird eine Tiefgarage aufgrund der noch ausstehenden Abstimmungen mit der unteren 
Wasserbehörde und der Nordwasser GmbH sowie den noch erforderlichen, hydroge-
ologischen Untersuchungen nicht möglich, sind die Stellplätze oberirdisch innerhalb 
des Gebietes WA 1.1 herzustellen. 
 
Darüber hinaus gilt für das Baugebiet WA 1.1, dass an die nordwestliche Grundstücks-
grenze herangebaut werden darf. Die Errichtung der Bebauung ist damit unmittelbar 
an der öffentlichen Bahnhofsstraße möglich. Die Abstandsflächen liegen im öffentli-
chen Raum, eine gegenüberliegende Bebauung ist nicht vorhanden. Dies entspricht 
auch der Ursprungsplanung und den umgebenden Gebäuden. 
 
Das in der 1. Änderung bisher südwestlich festgesetzte Baufeld, südlich der Bahnhofs-
straße, entfällt in der vorliegenden 2. Änderung zu Gunsten der tatsächlichen Stell-
platzfläche des Lebensmittelmarktes. Die damit entfallene überbaubare Fläche kann 
durch die Erhöhung der GRZ innerhalb des verbleibenden Allgemeinen Wohngebietes 
etwas kompensiert werden. Die Gemeinde hält daher die Festsetzung der GRZ von 
0,6 für das Baugebiet WA 1.1 für angebracht. Damit wird auch die dichtere Baumasse 
entlang der Bahnhofstraße aufgenommen. Im Gegenzug ist die GRZ für das rückwärtig 
gelegene Baugebiet WA 2.1 die GRZ mit 0,3 festgesetzt. 
 
Tiefgaragen und Garagengeschosse dürfen im Mittel nicht mehr als 0,8 m über die 
hergestellte Geländeoberfläche herausragen, um eine attraktive Gebäudegestaltung 
an dieser Ortsdurchfahrtsstraße sowie am unmittelbar angrenzenden Gehweg, zu för-
dern.  
 
Die folgende Festsetzung wird aus der rechtskräftigen Fassung des Bebauungsplanes 
übernommen: Garagen, überdachte Stellplätze (Carports) und ebenerdige Stellplätze 
i.S.v. § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen i.S.v. § 14 (1) BauNVO sind im Baugebiet 
WA 1.1 außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen nur zulässig in einem Ab-
stand von mindestens 5,0 m zur Bahnhofstraße. Die Zulässigkeit von Nebenanlagen 
i.S.v. § 14 (2) BauNVO bleibt unberührt. Klarstellend wird zusätzlich aufgenommen, 
dass Zufahrten zu Tiefgaragen, auch überdachte, auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig sind. 
 
Innerhalb des Baugebietes WA 2.1 werden die überbaubaren Flächen, die zu den je-
weiligen Erschließungswegen in der Regel einen Abstand von 3,0 m einhalten, im Ver-
gleich zur 1. Änderung minimal in Richtung Norden erweitert, um einen größeren Spiel-
raum für die künftige Bebauung zu ermöglichen. Ein Teil der überbaubaren Flächen 
im Westen entfällt durch die veränderte verkehrliche Erschließung, die im nachfolgen-
den Punkt 2.4 beschrieben wird.  
 
Um auch im Baugebiet WA 2.1 eine höhere bauliche Nutzung zu ermöglichen, wird die 
bisher zulässige Traufhöhe von 3,40 m als Mindestmaß und ein neues Höchstmaß 



Gemeinde Graal-Müritz - 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23-05 „Bahngelände“ 

9 

von 6,50 m festgesetzt. Die zulässige Oberkante der Gebäude wird von 8,00 m auf 
9,50 m erhöht. Damit besteht die Möglichkeit eine zeitgemäße moderne Architektur, 
auch mit zwei Vollgeschossen, mit für Familien angepassten Raumkonzepten (auch 
vier und fünf Räume), und z.B. mit Doppelhäusern umzusetzen. 
 
Für das Baugebiet WA 2.1 gilt die abweichende Bauweise. Die Gebäude sind mit seit-
lichem Grenzabstand, jedoch abweichend von der offenen Bauweise mit einer maxi-
malen Gebäudelänge von 20,0 m zu errichten. Damit wird das Ziel verfolgt, kleinteili-
gere Gebäude als im Gebiet WA 1.1 zu errichten, kompakt wirkende Gebäude mit bis 
zu 50 m Länge werden ausgeschlossen.  
Die Grundflächenzahl (GRZ) für das Baugebiet WA 2.1 wird mit 0,3 im Vergleich zu 
ursprünglich 0,25 festgesetzt. Die Gemeinde schafft damit Möglichkeit zu einer eher 
städtischen, dichteren Bebauung. Eine GRZ von 0,25 wird üblicherweise eher im länd-
lichen Bereich festgesetzt. Dem Ziel einer Nachverdichtung und dem sparsamen Um-
gang mit Grund und Boden wird entsprochen. 
Für die Bestimmung der festgesetzten Traufhöhen und Oberkanten der Gebäude gilt 
für die beiden Baugebiete WA 1.1 und WA 2.1 als Bezugspunkt die Höhe von 
5,50 m ü.NHN, die etwa der mittleren Geländehöhe im Gebiet WA 1.1 sowie der Höhe 
des ursprünglich definierten Bezugspunktes entspricht.  
 
Durch eine blickdichte Einfriedung soll das neue Wohngebiet gegenüber dem Lebens-
mittelmarkt und deren Stellplatzflächen für PKWs und die Nutzung der Einkaufswa-
gensammelbereiche abgegrenzt werden. Die Einfriedung soll die halböffentlichen, von 
Besucherverkehr des Einkaufsmarktes geprägten Bereiche von den privaten Wohnbe-
reichen abgrenzen. Das Wohnquartier WA 2.1 ist einschließlich der Planstraße und 
der Grünfläche als beruhigtes privates Quartier angelegt. Hier gilt es also, einen 
Schutz gegenüber dem Einkaufsmarkt und dem Parkplatz zu realisieren. Die Plan-
straße und die Wendeanlage mit anschließender Grünfläche können so z.B. auch für 
Kinderspiel genutzt werden, welches in verkehrsberuhigten Wohngebieten regelmäßig 
erfolgt, das zeigt die Erfahrung. Gleichzeitig wird durch eine Abgrenzung verhindert, 
dass Kinder unbeaufsichtigt auf die Parkplatzflächen gelangen. Daher ist eine 2,0 m 
hohe, massive Einfriedung vorgesehen, die zum einen der visuellen Trennung der un-
terschiedlichen Nutzungen dient und zum anderen auch eine lärmabschirmende Wir-
kung übernimmt. Zur verträglichen Gestaltung soll die Einfriedung vollständig begrünt 
werden. 
 
Das südwestlichste Baufeld im ursprünglichen WA 1 entfällt im Rahmen dieser 2. Än-
derung. Anstelle dessen wird gemäß Bestandsnutzung eine Stellplatzfläche innerhalb 
des Sonstigen Sondergebietes für Einzelhandel festgesetzt. Das Sonstige Sonderge-
biet Einzelhandel (SO/E) wird dem in der 1. Änderung des Bebauungsplanes festge-
setzten Sonstigen Sondergebiet (SO/E) zur Unterbringung von ebenerdigen Pkw-Stell-
plätzen zugeordnet. Mit dieser Festsetzung berücksichtigt die Gemeinde die aktuelle 
Bestandssituation. 
 
2.3 Örtliche Bauvorschriften 
 
Die Satzung über die örtlichen Bauvorschriften dient der Bewahrung einer örtlich an-
gepassten Bauweise. Zusammen mit den Festsetzungen zu Art und Maß der bauli-
chen Nutzung soll so eine attraktive Gestaltung des Wohngebietes gewährleistet wer-
den. Die Zielstellung liegt dabei in der Anpassung der künftigen Neubebauung an die 
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örtlichen Verhältnisse, ohne jedoch die Gestaltungsmöglichkeiten zu sehr einzu-
schränken.  
 
Innerhalb des Plangebiet sind die Dächer der Hauptgebäude nur als Hartdach (nur mit 
harter Bedachung, wie Dachziegel aus Ton, Beton- oder Naturstein) zulässig. Die Er-
richtung von Gebäuden mit weichen Bedachungen, wie z.B. Reetdächern, ist an dieser 
Stelle nicht ortstypisch. 
 
Die Dächer im Baugebiet WA 1.1 sind als Sattel-, Walm- oder Zeltdächer mit symmet-
risch zur Gebäudelängsachse ausgebildeten Hauptdachflächen und einer Dachnei-
gung zwischen 35° und 45° herzustellen. Die Hauptfirstrichtung ist parallel der Bahn-
hofsstraße festgesetzt, damit werden die Dachformen sowie die Gebäudestellung des 
angrenzenden baulichen Bestandes aufgenommen. 
 
Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie sind generell zulässig, wenn sie auf den 
Dach- und/oder Wandflächen des Gebäudes aufliegen oder in diesen integriert sind. 
Aufgeständerte oder überkragende Anlagen sind nicht zulässig, da sich diese techni-
schen Anlagen nicht in das Ortsbild des Wohngebietes einfügen.  
 
Gemäß den allgemeinen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers und als Auf-
lage innerhalb der Trinkwasserschutzzone II ist eine Verwendung von unbeschichteten 
kupfer-, zink- oder bleibedeckten Dachflächen auszuschließen. Niederschlagswasser 
von unbeschichteten kupfer-, zink- oder bleibedeckten Dachflächen gilt als belastet.  
 
Zur Abgrenzung der privaten Flächen des Wohngebietes ist eine 2,0 m hohe Einfrie-
dung zu den Flächen des nordwestlich gelegenen Verbrauchermarktes und der dazu-
gehörigen Stellplatzflächen herzustellen (vgl. Kap. 2.2). Die Lage dieser rund 100 m 
langen Einfriedung ist entsprechend der Festsetzung in der Planzeichnung nordwest-
lich der Planstraße bis zum südwestlichen Rand der Grünfläche zu errichten. Aus orts-
gestalterischen Gründen ist die Einfriedung mindestens alle 15 m durch Materialwech-
sel baulich zu gliedern oder vollständig beidseitig zu begrünen. 
 
Stellplätze von Müllbehältern sind mit einer blickdichten, dauerhaften Bepflanzung, be-
grünten Umkleidung oder Rankgittern zu versehen. Einfriedungen sind nur als Laub-
holzhecke aus heimischen Arten, Holzzaun, Feldsteinmauer oder Metallzäunen nur in 
Verbindung mit Laubholzhecken aus heimischen Arten zulässig. 
Damit nimmt die Gemeinde positiven Einfluss auf die Gestaltung des Straßenraumes.  
 
Die Vorgartenbereiche im Baugebiet WA 2.1 sind mit Rasen- und/oder Pflanzflächen 
gärtnerisch zu gestalten. Das Anlegen von Kiesbeeten oder Stein-/ Schotterflächen ist 
unzulässig. Ziel der Gemeinde ist eine Gestaltung mit Stauden, Sträuchern sowie Ra-
sen, um ökologisch wertvolle und ästhetisch ansprechende Vorgärten mit Wirkung in 
den Straßenraum zu schaffen. Die Herstellung von Grundstückszufahrten/-zuwegun-
gen ist im Vorgartenbereich zulässig. Der Vorgartenbereich ist der Bereich zwischen 
der Planstraße, die zur Erschließung des Grundstücks dient, und der straßenseitigen 
Hauptgebäudeflucht einschließlich deren seitlicher Verlängerung. 
 
In den Allgemeinen Wohngebieten gilt: Werbeanlagen sind nur an der Stätte der 
Leistung bis zu einer Größe von 0,75 m² zulässig. Werbeanlagen mit Leuchtfarben, 
wechselndem oder sich bewegendem Licht sind unzulässig. Die Aufstellung von 
Warenautomaten ist unzulässig. Mit diesen Maßnahmen sollen Grundprinzipien der 

https://de.wikipedia.org/wiki/Dachziegel
https://de.wikipedia.org/wiki/Tonmineral
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Gestaltung gewahrt werden und unpassende oder störende Elemente der 
Freiraumgestaltung unterbunden werden. 
 
Bezüglich der Material- oder Farbwahl für Dächer und Fassaden erlässt die Gemeinde 
keine engen Vorschriften, um ein möglichst breites Kundenspektrum anzusprechen 
und auch moderne Bauformen zuzulassen. Demnach sind z.B. auch begrünte Dächer 
für Nebengebäude möglich und Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie zulässig, um 
alternative Energieträger zu unterstützen.  
 
Abschließend wird auf § 84 der LBauO M-V verwiesen, wonach ordnungswidrig han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser nach § 86 LBauO M-V erlassenen Satzung 
über die örtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt. 
 
2.4 Verkehrserschließung und Stellplätze 
 
Die verkehrliche Erschließung des Gebietes der 2. Änderung ist über die Anbindung 
an die Bahnhofsstraße (Landesstraße L 22) gesichert.  
Für die neue Zufahrt an der Bahnhofstraße sind dem Straßenbauamt Stralsund recht-
zeitig vor Baubeginn die Planungsunterlagen auf der Grundlage der Richtlinien für die 
Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen.  
 
Im Vergleich zur 1. Änderung wurde die Verkehrsführung zur Erschließung der rück-
wärtigen Wohngebietsflächen geändert. Auf eine durchgehende Straßenverbindung 
hinter dem Baugebiet WA 1.1 wird verzichtet, damit entfällt der Durchfahrtsverkehr. 
Hier befindet sich lediglich ein Stichweg. Dies hat positive Auswirkungen auf die Wohn- 
und Aufenthaltsqualität für die geplante Wohnbebauung, insbesondere für die südlich 
gelegenen Gebäudeteile, in denen vorwiegend die Außenwohnbereiche entstehen 
werden. 
 
Das Baugebiet WA 1.1 liegt direkt an der Bahnhofsstraße. Die Lage einer Tiefgara-
genzufahrt ist im Rahmen des Bauantrages zu bestimmen. Darüber hinaus ist für den 
Anschluss einer Tiefgaragenzu-/-ausfahrt an die Bahnhofsstraße die Erlaubnis des 
Straßenbauamtes erforderlich. An der Garagenzu-/-ausfahrt ist eine Wartefläche vor-
zusehen, so dass die Verkehre auf der Bahnhofsstraße und dem Gehweg nicht beein-
trächtigt werden. 
 
Für die verkehrliche Erschließung des Gebietes WA 2.1 wird die Herstellung einer 
neuen Planstraße notwendig. Diese soll als Mischverkehrsfläche, im Südwesten mit 
einer für Müllfahrzeuge ausreichend dimensionierten Wendeanlage ausgebaut wer-
den. Die Dimensionierung der Wendeanlage wurde im Vorfeld des Entwurfes zu die-
sem Bebauungsplan mit den zuständigen Entsorgungsunternehmen abgestimmt. 
Die Verkehrsfläche ist im Kreuzungsbereich mit der Bahnhofstraße mit 6,55 m bzw. im 
weiteren Verlauf mit 5,55 m Breite festgesetzt. Damit wird der Begegnungsfall 
LKW/PKW berücksichtigt.  
 
Der östliche Bereich des Gebietes WA 2.1 wird über einen Stichweg, der ebenfalls als 
Mischverkehrsfläche festgesetzt ist, erschlossen. Hier ist ausschließlich die Grund-
stückszufahrt für die Anlieger vorgesehen. Die Müllbehälter sind an dem festgesetzten 
Stellplatz für Abfallbehälter am Tage der Entsorgung bereitzustellen. 
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Diese neuen Verkehrsflächen werden als Flächen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten 
zugunsten der Anlieger des Gebietes WA 2.1 sowie der Ver- und Entsorgungsträger 
festgesetzt. Die Gemeinde beabsichtigt nicht, die Erschließung in die öffentliche Hand 
zu übernehmen. Die privatrechtliche Sicherung der oben beschriebenen festgesetzten 
Rechte ist durch dingliche Sicherung und die Eintragung von Baulasten vorzusehen. 
Beim Ausbau der Verkehrsflächen sind u.a. die DIN 14090 (Flächen für die Feuerwehr) 
zum Ausbau der Anfahrtswege der Feuerwehr zu berücksichtigen. 
 
Die erforderlichen Stellplätze sind innerhalb des jeweiligen Baugebietes unterzubrin-
gen.  
Für das Gebiete WA 1.1 ist es vorgesehen, die Stellplätze bei vollständiger Ausnut-
zung des zulässigen Maßes der Nutzung, innerhalb einer Tiefgarage unterzubringen. 
Die Errichtung einer Tiefgarage ist jedoch erst zulässig, wenn die Bauausführung so-
wie der Endzustand, gutachterlich und unter Abstimmung der unteren Wasserbehörde 
bestätigt, keine negativen Auswirkungen auf die Wasserfassung Graal - Müritz sowie 
den Schutzzweck des zugehörigen Trinkwasserschutzzone II hat. Sofern im Zuge der 
weiterführenden Planungen und Untersuchungen festgestellt wird, dass die Herstel-
lung einer Tiefgarage nicht möglich ist, sind die erforderlichen Stellplätze im Gebiet 
WA 1.1 oberirdisch herzustellen. 
 
Zusätzlich zu den Stellplätzen auf den privaten Baugrundstücken, können ein bis zwei 
Besucherstellplätze innerhalb der Planstraße eingeordnet und, z.B. durch eine andere 
Oberflächengestaltung, gekennzeichnet werden.  
 
Die verkehrliche Erschließung der Stellplatzfläche des Lebensmittelmarktes ist im Be-
stand vorhanden. Änderungen ergeben sich nicht.  
 
2.5 Lage innerhalb der Trinkwasserschutzzone 
 
Das Plangebiet liegt innerhalb der Trinkwasserschutzzone II der Grundwasserfassung 
Graal – Müritz und somit im Einzugsgebiet der Förderbrunnen des Wasserwerkes 
Graal-Müritz. 
 
Seitens der unteren Wasserbehörde des Landkreises Rostock wurde dem Antrag auf 
Ausnahme von den Verboten und Nutzungsbeschränkungen der Schutzgebietsverord-
nung mit Schreiben vom 29.11.2021 unter Auflagen zugestimmt. Die folgenden Aufla-
gen sind bei allen weiterführenden Planungen und Baumaßnahmen zu berücksichti-
gen: 
 
1. Bau einer Tiefgarage in der Trinkwasserschutzzone II 
Der Bau einer Tiefgarage ist nur zulässig, wenn die Bauausführung sowie der Endzu-
stand, gutachterlich und unter Abstimmung der unteren Wasserbehörde bestätigt, 
keine negativen Auswirkungen auf die Wasserfassung Graal-Müritz sowie den Schutz-
zweck des zugehörigen Schutzgebietes II hat. 
 
2. Auflagen zum Bauen in der Trinkwasserschutzzone II 
Allgemeine Schutzvorkehrungen während der Bauphase: 
- Eingesetzte Maschinen und Fahrzeuge dürfen keine Schmier- oder Betriebsstoffe 

verlieren. 
- Baufahrzeuge sind vorzugsweise auf befestigten Flächen abzustellen. Falls dies 

nicht möglich ist, sind Auffangwannen oder Ölbindevliese einzusetzen. 
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- Unbedingt vor Ort benötigte Schmier- oder Betriebsstoffgebinde sind überdacht 
und in Auffangwannen zu lagern. 

- Ölbindemittel und/oder Ölbindevlies sind aus Vorsorgegründen bereitzuhalten. 
Gleiches gilt für die notwendige Gerätschaft zur Entfernung von gebundenen 
Schmier- oder Betriebsstoffen, wie Schaufeln, Wannen etc. 

- Bautoiletten müssen mit dichten Fäkalienbehältern ausgestattet sein. 
Bauausführung: 
- Es ist zu beachten, dass auf den Sondergebietsflächen die Rohwasserleitungs-

trasse von der Wasserfassung zum Wasserwerk Graal-Müritz verläuft und auf 
Höhe der geplanten Zufahrt in das B-Plangebiet die Bahnhofstraße quert. Ein Be-
fahren während der Bauphase oder die Lagerung von Baumaterial ist nicht zuläs-
sig. Die Trasse ist vollständig freizuhalten. In Abstimmung mit der Nordwasser 
GmbH ist die Rohwasserleitung über die gesamte Dauer der Baumaßnahmen zu 
sichern. 

- Die Verwendung von unbeschichteten kupfer-, zink- oder bleibedeckten Dachflä-
chen ist unzulässig. 

- Bodenaustausch im WA 2.1 (DHH) hat nur im Rahmen des für die Herstellung der 
Bodenplatten erforderlichen Umfangs zu erfolgen. 

- Der Einbau von Böden ist nur entsprechend Bodenklasse Z0 (LAGA M20) zuläs-
sig. 

- keine wesentliche Minderung der Grundwasserüberdeckung (Bodenbetrag mini-
mieren). 

- Bauschutt darf nicht auf dem Grundstück zwischengelagert werden und ist direkt 
in Container zu füllen. 

- Die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen (z.B. Heizöl) sowie die Errichtung 
von Erdwärmesonden und Brunnen ist untersagt. 

Stellplätze: 
- Stellplätze sind weitgehend flüssigkeitsdicht mit Bodenablauf auszubilden (ohne 

Versickerung). Der Bodenablauf ist an das Niederschlagswassersystem anzu-
schließen. 

- Einzelne private Pkw-Stellplätze in Wohngebieten, die beaufsichtigt werden und 
einen geringen Belegungswechsel aufweisen, dürfen wasserdurchlässig ausge-
führt werden. 

Erschließung und Abwasser: 
- Die Planungsgrundsätze der Nordwasser GmbH sind zu beachten. 
- Straßen- und Wegebau hat undurchlässig mit Entwässerungseinrichtungen zu er-

folgen. 
- Der Einbau von Betonrecycling ist nicht zulässig. 
- Der Nachweis der Dichtheit der Abwasserleitungen einschl. Schächte ist zu erbrin-

gen. 
- Es sind dichte und standfeste Bankette herzustellen. 

 
Der Warnow-Wasser- und Abwasserverband weist darauf hin, dass eine Entscheidung 
hinsichtlich der Möglichkeit der Errichtung einer Tiefgarage erst mit der Vorlage eines 
hydrogeologischen Gutachtens und nach Abstimmung mit der unteren Wasserbe-
hörde und dem Warnow-Wasser- und Abwasserverband erfolgen kann.  
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2.6 Flächenbilanz 
 
Die Gesamtfläche innerhalb des Geltungsbereiches der 2. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 23-05 beträgt insgesamt rund 0,8 ha. Die Fläche unterteilt sich folgender-
maßen:  
 

Tabelle 1: Flächenbilanz, gerundete Werte 

Flächennutzung    Flächengröße in m² 

Allgemeine Wohngebiete  
 WA 1.1    1.740 m² 
 WA 2.1    4.030 m² 

5.770 
 

 

Sonstiges Sondergebiet - Einzelhandel 585 

Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung 1.130 

Grünflächen 500 

Gesamtfläche des Änderungsbereiches 7.985 

 
 
3. Ver- und Entsorgung 
 
Die grundsätzlichen Aussagen zu den Anlagen für die technische Ver- und Entsorgung 
im Rahmen der Aufstellung der Ursprungsplanung sowie der 1. Änderung behalten 
ihre Gültigkeit. 
 
Im Bereich des Sonstigen Sondergebietes verläuft die Rohwasserleitungstrasse von 
der Wasserfassung zum Wasserwerk Graal-Müritz und quert etwa in der Mitte des 
Sonstigen Sondergebietes die Bahnhofstraße. Die Rohwasserleitung selbst liegt nörd-
lich des Plangebietes. Der Schutzstreifen der Rohwasserleitung betrifft eine kleine Flä-
chen im Plangebiet. Dieser Bereich ist als Fläche mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten 
zugunsten des Versorgungsträgers festgesetzt. Die Leitung ist nach dem Sachen-
rechtsbereinigungsgesetz gesichert. Zugunsten des Warnow-Wasser- und Abwasser-
verbandes ist im Grundbuch eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit eingetragen. 
Innerhalb des Schutzstreifens dürfen während des Bestehens der Leitung weder Ge-
bäude errichtet, noch sonstige Maßnahmen, die den Bestand und den Betrieb der Lei-
tung gefährden, vorgenommen werden. Zu jeder Zeit ist die Bedienbarkeit und bei Er-
fordernis die Anfahrbarkeit der vorhandenen Armaturen zu gewährleisten. Baumpflan-
zungen sowie die Anpflanzung von Gehölzen innerhalb der Schutzstreifen sind auszu-
schließen. Ein Befahren während der Bauphase oder die Lagerung von Baumaterial 
ist nicht zulässig. Die Trasse ist vollständig freizuhalten. In Abstimmung mit der Nord-
wasser GmbH ist die Rohwasserleitung über die gesamte Dauer der Baumaßnahmen 
zu sichern. 
 
Für alle Belange der Wasserversorgung sowie der Schmutz- und Regenwasserab-
leitung sind die Bestimmungen der Satzungen des Warnow-Wasser- und Abwasser-
verbandes (WWAV) maßgebend und vor allem im Rahmen der Erschließungs-/Aus-
führungsplanung zu berücksichtigen. Die technischen Anlagen zur Anbindung an das 
vorhandene öffentliche Netz in der Bahnhofsstraße sind neu herzustellen. Die An-
schlussbedingungen sind mit dem Betreiber der Anlagen abzustimmen. Zwischen dem 
Erschließungsträger, dem Warnow- Wasser- und Abwasserverband und der 
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Nordwasser GmbH ist ein Erschließungsvertrag hinsichtlich der abwasser- und trink-
wassertechnischen Erschließung des Plangebietes zu vereinbaren. 
 
Die neuen Verkehrsflächen (Planstraße), die auch die neuen Ver- und Entsorgungs-
medien aufnehmen sollen, werden als Flächen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten 
u.a. zugunsten der Ver- und Entsorgungsträger festgesetzt. Die Gemeinde beabsich-
tigt nicht, die Erschließung in die öffentliche Hand zu übernehmen. Die privatrechtliche 
Sicherung der oben beschriebenen festgesetzten Rechte ist durch dingliche Sicherung 
und die Eintragung von Baulasten vorzusehen. 
 
Die Trinkwasserversorgung kann über das öffentliche Leitungssystem in der Bahn-
hofstraße abgesichert werden.  
 
Für die Löschwasserversorgung unterhält die Gemeinde ein Hydrantennetz. Über die 
beiden nächstgelegenen Hydranten (Höhe Graaler Landweg 4 und Bahnhof-
straße/Ecke Am Wasserturm) kann jeweils eine Löschwassermenge von 48m³/h über 
einen Zeitraum von zwei Stunden bereitgestellt werden. Der erforderliche Grundschutz 
ist damit gewährleistet. 
 
Das Schmutzwasser ist im Trennsystem über die Bahnhofsstraße und über die zent-
rale Ortsentwässerung zur Kläranlage Körkwitz abzuleiten.  
Aufgrund der Tiefenlage des vorhandenen Schmutzwassersammlers ist im Plangebiet 
die Errichtung eines Abwasserpumpwerkes nach Angaben des WWAV unvermeidbar. 
Bei der Standortwahl ist darauf zu achten, dass es bei den angrenzenden und geplan-
ten Wohnbebauungen zu keiner Geruchs- und Geräuschbelästigung kommt.  
 
Das Regenwasser von den unversiegelten Grundstücken sollte vorrangig versickert 
werden. Jegliche befestigten Flächen sind aus Gründen des vorbeugenden Gewäs-
serschutzes (Trinkwasser-Schutzzonenordnung) jedoch an das bestehende öffentli-
che Regenwassernetz anzuschließen. Das gesamte Regenwassernetz wird in der Zu-
ständigkeit des WWAV betrieben. Die möglichen Einleitmengen sind im Rahmen der 
technischen Erschließungsplanung zu bestimmen.  
Im Hinblick auf die anschließende Vorflut (Grabensystem des Stromgrabens) besteht 
im Rahmen der Erschließungsplanung ein besonderer Abstimmungsbedarf zwischen 
dem WWAV und dem Wasser- und Bodenverband „Untere Warnow - Küste". 
 
Hinsichtlich des östlichen Bereiches der Planstraße hat der WWAV mitgeteilt, dass 
aufgrund der geringen Ausbaubreite die Ver- und Entsorgungsanlagen im Privateigen-
tum bleiben. Hierfür ist zu beachten, dass ein Antrag auf einen gemeinsamen An-
schluss zur Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung zu stellen und nach der 
Antragstellung für jedes Grundstück an der ersten Grundstücksgrenze (Beginn Privat-
straße) ein Wasserzählerschacht zu errichten ist. 
 
Die Gas- und Elektroenergieversorgung wird durch die örtlichen Versorgungsunter-
nehmen (Stadtwerke Rostock AG, e.dis AG) gewährleistet. 
 
Insbesondere nördlich der Bahnhofsstraße, außerhalb des Änderungsbereiches, 
verlaufen Leitungen des Versorgungsunternehmens e.dis AG. Ein Niederstromkabel 
liegt im Westen des Plangebietes. Im Rahmen der Erschließungsplanung, 
insbesondere im Zusammenhang mit der Errichtung der Einfriedung sowie der 
Anpflanzung von Bäumen, sind Abstimmungen mit dem Versorgungsunternehmen 
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erforderlich, um eine Beeinträchtigung der vorhandenen Leitung auszuschließen. Die 
ungefähre Lage der Leitung ist in der Planzeichnung dargestellt. 
 
Nördlich der Bahnhofsstraße, außerhalb des Änderungsbereiches, im 
Gehwegbereich, verlaufen Leitungen der Stadtwerke Rostock AG. Im Rahmen der 
Erschließungsplanung ist dieser Leitungsbestand zu berücksichtigen.  
 
Anlagen der Telekommunikation sind in Nähe des Planbereiches vorhanden.  
 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Netzes sowie für die Koordinierung mit den Bau-
maßnahmen aller Leitungsträger sind rechtzeitig Abstimmungen mit den Ver- und Ent-
sorgungsträgern im Rahmen der Erschließungsplanung zu führen. 
 
Die Abfallentsorgung wird durch die Abfallsatzung des Landkreises Rostock gere-
gelt. Eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung ist über die Bahnhofsstraße sowie die 
Planstraße mit Anbindung an die Bahnhofsstraße gewährleistet. Die Abfallbehälter 
sind am Tage der Entsorgung an der Bahnhofsstraße sowie an der Planstraße bereit-
zustellen. Im Südwesten der Planstraße ist eine für Müllfahrzeuge ausreichend dimen-
sionierten Wendeanlage vorgesehen. Die Dimensionierung der Wendeanlage wurde 
im Vorfeld des Entwurfes zu diesem Bebauungsplan mit den zuständigen Entsor-
gungsunternehmen abgestimmt. Für die östlichen Grundstücke, die über den Stichweg 
erschlossen werden, sind die Abfallbehälter am Tage der Entsorgung am festgesetz-
ten Abfallbehältersammelplatz an der Planstraße bereitzustellen. Dabei ist zu beach-
ten, dass eine Beeinträchtigung der Sichtverhältnisse für Fahrzeuge durch Abfallbe-
hälter im Kurvenbereich ausgeschlossen wird.  
 
Die Stellplätze für Abfallbehälter sind so zu gestalten, dass eine leichte Reinigung 
möglich ist und Ungezieferentwicklung nicht begünstigt wird.  
 
Im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23-05 wurden die Ergebnisse 
einer mit der unteren Bodenschutzbehörde abgestimmten Sondierung dargestellt: 
„Aus der Sicht der Gutachter gehen von dem Untersuchungsstandort keine Gefähr-
dungen für die Schutzgüter menschliche Gesundheit, Boden und Grundwasser aus; 
gegen eine Nutzung des Standortes als Wohngebiet bestehen keine Bedenken. Die 
bei Erdarbeiten anfallenden Bodenmaterialien sind für eine Verwertung geeignet 
(HSW Ingenieurbüro, Rostock, 28.04.2009).“ 
Sollten bei den Baumaßnahmen verunreinigter Boden oder Altablagerungen (Haus-
müll, gewerbliche Abfälle, Bauschutt etc.) angetroffen werden, so sind diese Abfälle 
vom Abfallbesitzer bzw. vom Grundstückseigentümer einer ordnungsgemäßen Entsor-
gung zuzuführen. Auf die Anzeigepflicht bei der unteren Bodenschutzbehörde des 
Landkreises Rostock wird hingewiesen. Diese Pflicht gilt bei Baumaßnahmen, Bau-
grunduntersuchungen oder ähnlichen Einwirkungen auf Boden und Untergrund. 
Soweit im Rahmen von Baumaßnahmen Überschussböden anfallen bzw. Bodenma-
terial auf dem Grundstück auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach 
§ 7 BBodSchG Pflichtigen Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenverände-
rungen zu treffen. Die standorttypischen Gegebenheiten sind hierbei zu berücksichti-
gen. Die Forderungen der §§ 10 bis 12 Bundes- Bodenschutz- und Altlastenverord-
nung (BBodSchV) sind zu beachten. 
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4. Eigentumsverhältnisse, Planungskosten 
 
Die Flächen des Änderungsbereiches befinden sich in Privateigentum. Die Kosten der 
Planung werden durch den Entwickler des Wohngebietes getragen.  
 
 
5. Umweltbelange 
 
5.1 Allgemein 
 
Eine Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 einschließlich des Umweltberichtes ist inner-
halb eines beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB nicht durchzuführen. Da bei 
der vorliegenden Planung zur Änderung des Bebauungsplanes die zulässige überbau-
bare Grundfläche weniger als 20.000 m² beträgt, entfällt die Erforderlichkeit eines Aus-
gleichs im Sinne der Eingriffsregelung. Aufgrund einer überschlägigen Prüfung unter 
Berücksichtigung der Anlage 2 des BauGB wurde die Einschätzung erlangt, dass die 
Änderung des Bebauungsplanes voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkun-
gen hat, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen wären. 
Weiterhin gelten Eingriffe im Innenbereich demnach als bereits vor der planerischen 
Entscheidung erfolgt bzw. als zulässig. 
Naturschutzrechtlich sind der Artenschutz und gesetzlich geschützte Bäume zu be-
trachten. 
 
5.2 Artenschutz 
 
5.2.1 Allgemeine Hinweise 
 
Durch eine am 18.12.2007 in Kraft getretene Änderung der Artenschutzbelange im 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) gelten Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 i.V. m. 
§ 44 Abs. 5 BNatSchG bei zulässigen Vorhaben für europäische Vogelarten und Arten 
des Anhanges IV der FFH-Richtlinie („europarechtlich geschützte Arten“).  
Das Vorhabengebiet war somit hinsichtlich des Vorkommens und der Gefährdung von 
europarechtlich geschützten Arten sowie allen streng geschützten Tier- und Pflanzen-
arten zu überprüfen. 
 
Hierzu wurde durch das Büro Biologische Studien, Dipl.-Biol. Thomas Frase 
(29.01.2021) ein Artenschutzfachbeitrag vorgelegt.  
 
In der Untersuchung werden: 
- die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG, die 

durch das Vorhaben erfüllt werden könnten, hinsichtlich der auf europäischer und 
nationaler Ebene besonders geschützten Arten ermittelt und dargestellt sowie 

- die naturschutzfachlichen Voraussetzungen gemäß § 45 (7) BNatSchG für eine 
Befreiung von den Verboten gemäß § 67 BNatSchG untersucht, soweit für diese 
nach § 44 (5) BNatSchG eine Prüfpflicht besteht. 

 
Grundlage für die artenschutzrechtliche Untersuchung ist eine Potentialanalyse zu den 
planungsrelevanten Tiergruppen, soweit für eine Artengruppe eine erhebliche Beein-
trächtigung durch das Vorhaben zu befürchten ist. Die Potenzialanalyse erfolgte für 
alle Artengruppen in dem gesamten Änderungsbereich des Bebauungsplanes. Dieser 
Untersuchungsraum gilt nach dem momentanen Kenntnisstand als das Gebiet, für das 



Gemeinde Graal-Müritz - 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23-05 „Bahngelände“ 

18 

eine erhebliche Beeinträchtigung von Arten im Sinne des speziellen Artenschutzes 
nicht generell auszuschließen ist. Indirekte Wirkungen über den Geltungsbereich hin-
aus werden nicht angenommen. 
 
5.2.2 Bestands- und Konfliktanalyse der planungsrelevanten Arten 
 
Fledermäuse 
 
Bei der Begehung der Untersuchungsfläche wurden die Bäume auf Baumhöhlen un-
tersucht. In den vorhandenen Gehölzen des Baufeldes wurden keine Baumhöhlen 
nachgewiesen, die potenziell von Fledermäusen besiedelt werden könnten. Auch 
wenn die Untersuchungen ohne Befund blieben, muss zumindest auf der Sukzessi-
onsfläche von einer Nutzung als Jagdgebiet ausgegangen werden. Dafür in Betracht 
kommen die sieben Fledermausarten Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, 
Abendsegler, Mückenfledermaus, Rauhautfledermaus, Zwergfledermaus und Braunes 
Langohr. 
 
Artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote werden nicht ausgelöst. 
 
Brutvögel 
 
Ausgehend von der Habitaterfassung wurden innerhalb des Untersuchungsraumes 
insgesamt 11 potenziell vorkommende Brutvogelarten ermittelt, die der artenschutz-
rechtlichen Prüfung unterzogen wurden. Zudem ist ein Nest der Elster im Süden des 
Untersuchungsgebiets nachgewiesen worden. Die ermittelten Vogelarten sind der 
Gilde der Gehölzbrüter zuzuordnen mit Brutzeiten vom 1. Januar bis 30. November.  
 
Diese Vogelarten wurden daher hinsichtlich eines potenziellen bau-, anlage- oder be-
triebsbedingten Verstoßes gegen die Verbote des § 44 (1) BNatSchG geprüft. 
Streng geschützte bzw. gefährdete Vogelarten kommen im Plangebiet nicht vor. 
Zur Vermeidung der Verletzung, Tötung und Störung ist folgende Vermeidungsmaß-
nahme vorzusehen: 
Die Baufeldfreimachung sowie der Beginn der Bauarbeiten müssen zwischen 30. No-
vember und 01. März erfolgen oder in diesem Zeitraum begonnen und ohne größere 
Pausen fortgeführt werden. 
 
Reptilien 
 
Sowohl die Rostocker Heide rund um Graal-Müritz als auch die Habitate entlang von 
Bahnschienen bieten der Art Zauneidechse besonders gute Lebensbedingungen. Bis 
zur Versetzung des Haltepunkts Graal-Müritz im Jahr 2014 führte eine Bahnstrecke 
direkt durch das Untersuchungsgebiet. Auch wenn dort vorkommende Tiere durch die 
damals erfolgte Beräumung der Gleise möglicherweise entfernt oder geschädigt wur-
den, kann nicht sicher ausgeschlossen werden, dass heute noch Individuen der Art 
Zauneidechse im Untersuchungsgebiet vorkommen, zumal die Habitatausstattung 
ihnen gute Lebensbedingungen bietet. 
 
Da die Art keine speziellen Überwinterungshabitate nutzt, sondern innerhalb ihres Le-
bensraums eingegraben überwintert, ist sie ganzjährig dort anzutreffen. Eine Bau-
zeitenregelung zur Vermeidung des Tötungstatbestandes stellt daher keine geeignete 
Maßnahme dar. Da die Zauneidechse potenziell in den Sukzessionsflächen des 
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Plangebiets vorkommen kann, ist für die Baufeldberäumung dieses Bereichs eine öko-
logische Baubegleitung notwendig.  
 
Da durch die Beräumung und Bebauung eine dauerhafte Beeinträchtigung des poten-
ziellen Zauneidechsenhabitats anzunehmen war, wurde im Februar 2021 als Grundsi-
cherung ein Zauneidechsenquartier angelegt. Dazu wurde ein Stamm- und Wurzel-
holzhaufen mit Feldsteinen mit einer Grundfläche von 10 m² und einer Tiefe von 1 m 
in den Boden hergestellt.  
 
Auf diese Weise wird das Auslösen artenschutzrechtlicher Zugriffsverbote vermieden. 
 
Die Baufeldberäumung in der für die Zauneidechse relevanten Bereiche erfolgte im 
Februar 2021. Im Vorfeld wurden Ablagerungen und Sandhaufen vorsichtig durch-
sucht. Die ökologische Baubegleitung konnte bei der Suche keine Individuen der Art 
Zauneidechse und auch keine Amphibien feststellen. Lediglich ein Individuum der Art 
Blindschleiche wurde gefunden und am hergestellten Zauneidechsen-Winterquartier 
ausgesetzt. 
 
Das hergestellte Zauneidechsen-Winterquartier soll bestehen bleiben, um eine natür-
liche Besiedelung des Areals durch Reptilien zu unterstützen. Es ist darauf zu achten, 
dass das Winterquartier nicht beschattet wird oder einwächst.  
 
5.3 Baumschutz 
 
Innerhalb des Änderungsbereiches wurden bei der Bestandsaufnahme vier Bäume 
heimischer Arten mit Stammumfängen > 1,0 m, die nach § 18 NatSchAG M-V ge-
schützt sind, erfasst. 
 
Tabelle 2: Gesetzlich geschützte Bäume innerhalb des Änderungsbereiches 

Baumart StU in cm Lage / Konflikt Ausgleichserfordernis 

Stiel-Eiche 130 
Innerhalb des Baufeldes von 
WA 1.1 

1 Baum 

Hänge-Birke 100 
Innerhalb von WA 2; Kronen- und 
Wurzelbereich im Baufeld 

1 Baum 

Hänge-Birke 165 
Innerhalb von WA 2; Kronen- und 
Wurzelbereich im Baufeld 

2 Bäume 

Hänge-Birke 125 
Innerhalb von WA 2; Kronen- und 
Wurzelbereich im Baufeld 

1 Baum 

Anmerkung: Nur der Standort der Stiel-Eiche wurde eingemessen 

Die Birken standen innerhalb der Gehölzfläche im südlichen WA 2.1 südlich der Bau-
grenze. Im Zuge der Baufeldfreimachung im Februar 2021 wurden die Birken entfernt, 
nachdem die artenschutzrechtliche Untersuchung erfolgt ist. 
Für die vom Eingriff betroffene Eiche ist im Zuge der Bauantragstellung bei der Unteren 
Naturschutzbehörde ein Fällantrag zu stellen. Insgesamt wurde ein Ausgleich von fünf 
Baumanpflanzungen ermittelt. Die Baumanpflanzungen sollen innerhalb des Plange-
bietes mit den festgesetzten Baumarten und in der angegebenen Mindestqualität 
(Teil B-Text: Festsetzung Nr. 4.2) vorgenommen werden. 
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5.4 Wald 
 
Nördlich des Geltungsbereiches befindet sich eine Waldfläche. Entsprechend dem 
§ 20 Landeswaldgesetz M-V (LWaldG M-V) ist zur Sicherung vor Gefahren durch 
Windwurf oder Waldbrand bei der Errichtung von baulichen Anlagen ein Abstand von 
mindestens 30 m zum Wald einzuhalten (Waldabstand). Die festgesetzten Baufelder 
liegen in einem Abstand von etwa 17 m zur Waldgrenze und damit deutlich unterhalb 
des erforderlichen Waldabstandes. 
 
Das zuständige Forstamt Billenhagen hat in seiner Stellungnahme vom 25.10.2021 
mitgeteilt, dass die Verordnung zur Bestimmung von Ausnahmen bei der Einhaltung 
des Abstandes baulicher Anlagen zum Wald (Waldabstandsverordnung - WAbstVO 
M-V) mögliche Ausnahmen zum § 20 LWaldG M-V regelt. Es wird eingeschätzt, dass 
im vorliegenden Fall der § 3 Abs. 2 Nr. 2 WAbstVO M-V herangezogen werden kann, 
wonach Ausnahmen für Vorhaben, bei denen dauerhaft gewährleistet ist, dass auf 
Grund der örtlichen Gegebenheiten oder geeigneter Maßnahmen der mit dem Wald-
abstand beabsichtigte Schutzzweck nicht beeinträchtigt wird, zugelassen werden kön-
nen. Weiter wird mitgeteilt, dass als örtliche Gegebenheit die zwischen dem Plangebiet 
und der Waldfläche vielbefahrene Landesstraße L22 verläuft, für die der Waldbesitzer 
aufgrund des starken Verkehrsaufkommens ohnehin schon eine sehr hohe Verkehrs-
sicherungspflicht trägt. Daher erhöht sich die Gefährdungslage durch die Errichtung 
von Gebäuden im Gebiet WA 1.1 nicht erheblich. Einer Unterschreitung des Waldab-
standes durch die nördlichen Baufelder kann somit durch die zuständige Forstbehörde 
zugestimmt werden. 
 

5.5 Grünordnung 
 
In die 2. Änderung des Bebauungsplanes wird eine schmale Grünfläche nördlich der 
künftigen Verkehrsfläche aufgenommen. Die Grünfläche beinhaltet auch die Errich-
tung einer Einfriedung zwischen künftigem Wohngebiet und Einzelhandelsstandort. 
Diese Einfriedung soll sicherstellen, dass visuelle und akustische Beeinträchtigungen, 
die vom Parkplatz sowie Einkaufswagensammelbereich des Supermarktes ausgehen, 
abgeschirmt werden. Zur gestalterischen und ökologischen Aufwertung der Einfrie-
dung ist eine bauliche Gliederung oder eine Begrünung vorzusehen. 
 
Um die Flächennutzungen zu gliedern und eine ökologische Aufwertung des Ände-
rungsbereiches zu erreichen, sind auch Baum- und Strauchanpflanzungen innerhalb 
der Grünfläche vorzunehmen. Dabei ist darauf zu achten, dass das Zauneidechsen-
quartier nicht durch umliegende Anpflanzungen verschattet wird und dass es von Be-
wuchs freigehalten wird, da die Steine auch als Sonnenbadeplätze für Reptilien die-
nen. 
 
Wie bereits in der Ursprungsplanung festgesetzt, ist die Stellplatzfläche des Lebens-
mittelmarkes durch Einzelbaumanpflanzungen zu gestalten. 
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6. Immissionsschutz 
 
Aufgabe von Bauleitplanungen im Hinblick auf den Immissionsschutz ist es, 
abschließend die Frage nach den auf das Plangebiet einwirkenden Immissionen zu 
beantworten und dafür zu sorgen, dass die Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse beachtet werden. 
Bereits mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes besteht die planungsrechtliche Zu-
lässigkeit des Nebeneinanders von gewerblichen Nutzungen innerhalb eines Sonsti-
gen Sondergebietes für Einzelhandel und von Wohnnutzungen innerhalb eines Allge-
meinen Wohngebietes. Im Rahmen der vorliegenden 2. Änderung hat sich die Ge-
meinde mit der tatsächlichen bestehenden Emissionssituation für den Änderungsbe-
reich auseinandergesetzt. 
 
Für das Plangebiet sind Immissionen, die durch den Straßenverkehr der Bahnhofs-
straße (Landesstraße L 22), die gewerblichen Nutzungen des Lebensmittelmarktes mit 
der PKW-Stellplatzfläche und den Einkaufswagensammelbereich sowie des Restau-
rants entstehen, zu betrachten. Für die fachliche Beurteilung der Schallimmissionen 
wurde seitens des Büros für Lärmschutz Seeburg eine Schalltechnische Untersuchung 
erarbeitet, Rostock, 02.07.2021 und ergänzt, Rostock, 02.12.2021. 
 
Zusammenfassend wird gutachterlich festgestellt: 
 
„In Graal-Müritz wird mit der 2. Änderung geplant, im mittleren Bereich des rechtskräf-
tige Bebauungsplan Nr. 23-05 „Bahngelände“ die Baustrukturen für Wohnnutzungen 
zu ändern. Es sind ein WA 1.1 straßenbegleitend entlang der Bahnhofstraße und ein 
WA 2.1 in größerer Entfernung zur Straße geplant. Zur Abgrenzung gegenüber dem 
Parkplatz des ALDI-Marktes ist eine Einfriedung des Plangebietes mit einer Höhe von 
2 m an der nördlichen Seite vorgesehen.  
Auf den Bereich der Planänderung wirken die Geräusche des Straßenverkehrs (L 22) 
und des Gewerbes (ALDI und Gaststätte HERMES innerhalb des B-Planes Nr. 23-05) 
ein.  
In der Schalltechnischen Untersuchung werden die Geräuschimmissionen in den Gel-
tungsbereich der 2. Änderung nach der DIN 18005 ermittelt und beurteilt. Es soll nach-
gewiesen werden, dass die Anforderungen an gesunde Wohn- und Freizeitverhält-
nisse im geänderten Plangebiet eingehalten werden. Bei einer Überschreitung der Ori-
entierungswerte werden aktive Lärmschutzmaßnahmen geprüft.  
 
Die Verkehrsmengen für den Straßenverkehr auf der Bahnhofstraße (L 22) werden 
auf der Grundlage einer Verkehrszählung durch das LUNG M-V ermittelt.  
Die Berechnungen zeigen, dass die Beurteilungspegel für den Verkehr am Tag zwi-
schen 54 und 63 dB(A) und in der Nacht zwischen 46 bis 55 dB(A) liegen.  
Die Orientierungswerte der DIN 18005 von 55 dB(A) am Tage wird im WA 2.1 unter-
schritten bzw. um 1 dB überschritten und im WA 1.1 um bis zu 8 dB überschritten. Der 
Orientierungswert von nachts 45 dB(A) wird ab einer Entfernung von 60 m von der 
Bahnhofstraße eingehalten. An der straßenzugewandten Baugrenze wird der Orien-
tierungswert um bis zu 10 dB überschritten.  
 
Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV von Tag / Nacht 59 / 49 dB(A) für allge-
meine Wohngebiete werden an den Baugrenzen des Baugebietes WA 1.1 am Tage 
um bis zu 4 dB und in der Nacht um bis zu 6 dB überschritten.  
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Die Immissionsgrenzwerte für Mischgebiete (Tag 64 dB(A) / Nacht 54 dB(A)) werden 
tags und nachts im gesamten Plangebiet weitgehend eingehalten. Nach aktueller 
Rechtsprechung sind gesunde Wohnverhältnisse bei der Einhaltung der Immissions-
grenzwerte für Mischgebiete gegeben. Dies stellt im Rahmen der Bauleitplanung die 
Zumutbarkeitsgrenze bei der Überschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005 
für allgemeine Wohngebiete dar.  
 
Die Ermittlung und Beurteilung der Geräuschimmissionen des Gewerbes erfolgen ent-
sprechend der TA Lärm. In den Berechnungen wird die geplante Einfriedung mit einer 
Höhe von 2 m berücksichtigt. Die Berechnungen zeigen, dass die Beurteilungspegel 
am Tage zwischen 46 und 58 dB(A) liegen. Sie werden durch den Parkplatz des ALDI-
Marktes bestimmt. Der Orientierungswert der DIN 18005 von 55 dB(A) wird überwie-
gend eingehalten. Eine Überschreitung bis 3 dB besteht nur im Obergeschoss für den 
westlichen Bereich des WA 2.1. Der Orientierungswert für Mischgebiete von 60 dB(A) 
wird auch hier eingehalten. 
Die Beurteilungspegel liegen in der Nacht zwischen 17 und 38 dB(A). Sie werden aus-
schließlich von den Immissionen des Restaurantbetriebes bestimmt. Der Orientie-
rungswert der DIN 18005 von nachts 40 dB(A) für allgemeine Wohngebiete wird um 2 
bis 23 dB unterschritten.  
 
Für das Plangebiet werden Hinweise zum B-Plan gegeben, aktive Lärmschutzmaß-
nahmen geprüft, die Lärmpegelbereiche ausgewiesen und Vorschläge für Festsetzun-
gen unterbreitet.“ 
 
Zum Schutz vor Verkehrslärm der Bahnhofsstraße (Landesstraße L 22) wurden in der 
schalltechnischen Untersuchung Empfehlungen und Hinweise für passive Lärm-
schutzmaßnahmen gegeben. Die gutachterlich ermittelten Lärmpegelbereiche (LPB) 
sind in der Planzeichnung nachrichtlich dargestellt. Innerhalb der Gebietes WA 1.1 und 
WA 2.1 sind passive Lärmschutzmaßnamen in der mit schwarz umgrenzten Flächen 
in der Planzeichnung umzusetzen.  
Folgende Festsetzungsvorschläge enthält die gutachterliche Untersuchung dazu: 
 
„Die Vorkehrungen zum Schutz vor Verkehrslärm betreffen:  

- die Anordnung der Fenster ab dem Lärmpegelbereich III,  
- die Minderung der Lärmpegelbereiche durch eine Bebauung,  
- die Gewährleistung der Frischluftzufuhr für zum Schlafen im Nachtzeitraum 

genutzte Räume,  
- die Einrichtung von Außenwohnbereichen ab dem Lärmpegelbereich IV und  
- die Möglichkeit der Aktualisierung, wenn durch eine ergänzende 

Schalltechnische Untersuchung andere maßgebliche Außenlärmpegel berechnet 
werden.  

Der Umfang passiver Lärmschutzmaßnahmen wird durch Lärmpegelbereiche in der 
Planzeichnung für freie Schallausbreitung im Baugrundstück nach der DIN 4109 aus-
gewiesen […].  
Die Fenster für schutzbedürftige Räume in Wohnungen (Wohnräume, Schlafräume, 
Kinderzimmer, Wohnküchen, Arbeitszimmer) sollten an Gebäudeseiten angeordnet 
sein, an denen die Orientierungswerte eingehalten werden. Dies ist im Lärmpegelbe-
reich II der Fall.  
Ab Lärmpegel III sind gesonderte Anforderungen an die Luftschalldämmung der Au-
ßenwandelemente erforderlich. Die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße 
R’w,ges der Außenwände berechnen sich gemäß DIN 4109-1:2018-01. […] 
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Für Wohnräume mit Schlafnutzungen (u.a. Schlafräume und Kinderzimmer) ist eine 
erforderliche Frischluftzufuhr zu gewährleisten. 
Für Außenwohnbereiche sollten die Orientierungswerte für Mischgebiete nicht über-
schritten werden. Dies ist im Lärmpegelbereich III der Fall. Ab dem Lärmpegelbe-
reich IV gelten gesondert Anforderungen. 
Die abschattende Wirkung der Gebäude kann pauschal berücksichtigt werden.“ 
 
Um den Konflikt zwischen der gewerblichen Nutzung des Lebensmittelmarktes und 
der vorgesehenen Wohnnutzung im Gebiet WA 2.1 zu lösen, wurden in der schalltech-
nischen Untersuchung aktive Lärmschutzmaßnahmen untersucht sowie Empfehlun-
gen und Hinweise für Lärmschutzmaßnahmen gegeben.  
 
Zum Schutz vor visuellen Beeinträchtigungen, die durch die gewerbliche Nutzung des 
Lebensmittelmarktes mit der Stellplatzfläche entstehen, soll eine 2,00 m hohe und 
100 m lange Einfriedung nördlich der Planstraße sowie teilweise entlang der westli-
chen Plangebietsgrenze errichtet werden. In der schalltechnischen Untersuchung 
wurde geprüft, inwieweit diese Einfriedung auch eine lärmmindernde Wirkung hat. 
Es wird festgestellt, dass gerade die Erdgeschossbereiche des Gebietes WA 2.1 durch 
die lärmabsorbierende Ausbildung der Einfriedung ausreichend vor unzulässigen Im-
missionen geschützt werden. Die Werte für allgemeine Wohngebiete werden einge-
halten. Nur an der westlichen Baugrenze des Gebietes WA 2.1 im 1. Obergeschoss 
werden die Orientierungswerte für Allgemeine Wohngebiete am Tage überschritten, 
die Richtwerte für Mischgebiete werden eingehalten.  
Im Nachtzeitraum werden die Richtwerte für Allgemeine Wohngebiete eingehalten, da 
eine Markt- oder Parkplatznutzung nachts nicht stattfindet.  
 
Die Alternativen zur Einhaltung der Werte auch im Obergeschoss des westlichen Ge-
bietes WA 2.1 wurden geprüft und wie folgt im Rahmen der Abwägung gemeindlich 
behandelt: 
 

- Errichtung einer 3,0 m hohen Einfriedung, mit der die Immissionsrichtwerte für 
allgemeine Wohngebiete am Tage im Obergeschoss eingehalten werden 
können: Die Errichtung einer 3,0 m hohen Einfriedung hat zum einen negative 
Wirkung auf das Ortsbild und zum anderen ist es nur für einen Bereich der 
Obergeschosse im südwestlichen Bereich erforderlich. Der Schutz der 
betroffenen Obergeschosse kann durch andere Schallschutzmaßnahmen erzielt 
werden. Daher wird die Errichtung einer 3,0 m hohen Einfriedung nicht weiter 
verfolgt. Der Schutz der Erdgeschosse kann durch eine 2,0 m hohe Einfriedung 
erzielt werden. 

- Ausschluss von zweigeschossigen Gebäuden im Bereich mit der Überschreitung 
im Obergeschoss: Zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden sollen auch 
zweigeschossige Gebäude zulässig sein. Der Schutz der betroffenen 
Obergeschosse kann durch Schallschutzmaßnahmen erreicht werden. Eine 
Festsetzung von ausschließlich eingeschossigen Gebäuden wird daher nicht 
weiter verfolgt. 

- Ausschluss schutzbedürftiger Räume zur Nordwestseite für 2-geschossige 
Bebauung (im Bereich mit der Überschreitung im Obergeschoss) im Tagzeitraum 
oder Ausschluss von öffenbaren Fenster bei schutzbedürftigen Räumen an der 
Nord- und Westseite: Die Gemeinde trifft Festsetzungen für das Obergeschoss 
im von einer Überschreitung betroffenen Bereich. 
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Folgende Festsetzungsvorschläge enthält die gutachterliche Untersuchung dazu: 
 
„Die Vorkehrungen zum Schutz vor Gewerbelärm betreffen:  

- die Errichtung der geplanten Einfriedung an der Plangrenze zum Parkplatz und  
- den Ausschluss von Raumöffnungen (z.B. öffenbaren Fenstern) im 1. OG in dem 

„Bereich mit Vorkehrrungen gegen schädliche Geräuschimmissionen gegenüber 
Gewerbelärm“. [mit rot umgrenzte Fläche mit der Bezeichnung „OG“ in der Plan-
zeichnung].  

 
Die Einfriedung muss entsprechend den Anforderungen der ZTV-Lsw 06 eine Schall-
dämmung von mindestens 24 dB aufweisen. Dies gilt für die Elemente und die An-
schlüsse.  
Im 1. OG dürfen sich in dem gekennzeichneten „Bereich mit Vorkehrungen gegen 
schädliche Geräuschimmissionen gegenüber Gewerbelärm“ keine Immissionsorte ge-
mäß TA Lärm (öffenbare Fenster oder Balkontüren) für schutzbedürftige Räume be-
finden.“ 
 
Folgende weitere Festsetzungsvorschläge enthält die gutachterliche Untersuchung 
dazu: 
 
„Die Beurteilungspegel können sich ändern durch  

- den Wegfall von Schallquellen oder die Realisierung von 
Schallminderungsmaßnahmen an den maßgeblichen Schallquellen,  

- neue hochbauliche Hindernisse oder Lärmschutzwände,  
- Abschirmwirkungen einer geplanten Bebauung innerhalb des Plangebietes. 

 
Die Minderungen der Beurteilungspegel können in ergänzenden schalltechnischen 
Untersuchungen nachgewiesen werden. Bei geringeren Außenlärmpegeln können die 
Maßnahmen, die in Bezug auf die Lärmpegelbereiche festgesetzt wurden, entspre-
chend angepasst werden.“ 
 
Mit der Realisierung der festsetzten Schallschutzmaßnahmen innerhalb des Bereiches 
der 2. Änderung, die auf den gutachterlichen Festsetzungsvorschlägen basieren, kön-
nen die gesunden Wohn- und Lebensbedingungen gewahrt werden. 
 
Mit der Entwicklung des Wohngebietes ist mit keiner signifikante Erhöhung des Ver-
kehrsaufkommens zu rechnen. Unzulässige Beeinträchtigungen durch Verkehrslärm 
des neuen Anliegerverkehrs für die vorhandene als auch die geplante Bebauung sind 
aus Sicht der Gemeinde nicht zu erwarten. 
 
Andere Emittenten, die nachhaltig auf das Plangebiet einwirken, sind nicht bekannt.  
 
 
 
 
 
Graal-Müritz, den ..................... 
                 Die Bürgermeisterin 


